
Amtl iche Bekanntmachung –  Nr.  32-2022

Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes (HVM) gemäß § 87 b SGB V
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT)

Beschluss der Vertreterversammlung vom 09.11.2022

Am  09.11.2022  hat  die  Vertreterversammlung  der  KV  Thüringen  folgende  Änderungen  der
Honorarverteilung  –  vorbehaltlich  der  Benehmensherstellung  mit  den  Landesverbänden  der
Krankenkassen und dem Verband der Ersatzkassen – ab 01.01.2023 beschlossen (rot dargestellt):

§ 5 Abs. 1 und 4 sowie § 9 Abs. (3) HVM werden mit Wirkung zum 01.01.2023 wie folgt
verändert:

§ 5
Vergütung und Steuerung laboratoriumsmedizinischer Leistungen 

(1) Für die Vergütung

- veranlasster Untersuchungen der Abschnitte 32.2 und 32.3  (ohne GOP 32860 bis 32865,
32902, 32904, 32906, 32908, 32931,32932, 32937, 32945 und 32946  EBM  (Anforderung
über Muster 10)

und 

- den  Labor-Wirtschaftlichkeitsbonus  (GOP  32001  EBM),  wird  gemäß  §  3  Abs.  (3)  ein
Vergütungsvolumen gebildet.

…

(4) Für Vertragsärzte, die zur Abrechnung von Laboratoriumsuntersuchungen berechtigt sind und
nicht  Fachärzte  für  Laboratoriumsmedizin,  Mikrobiologie  und  Infektionsepidemiologie,
Transfusionsmedizin,  ermächtigte  Fachwissenschaftler  der  Medizin  sind  (kurz:  „Nicht-
Laborärzte“)  sowie  aufgrund  der  Arztgruppenzugehörigkeit  von  nachfolgenden  Regelungen
erfasst werden, wird für spezielle Laboratoriumsuntersuchungen des Abschnitts 32.3  (ohne
GOP 32860  bis  32865,  32902,  32904,  32906,  32908,  32931,  32932,  32937,  32945  und
32946) EBM (Anforderung Muster 10) einer fallwertbezogenen Budgetierung unterzogen. Die
in  den  Budgets enthaltenen  Kostenerstattungen  werden  in  diesem Fall  je  Arztpraxis  und
Abrechnungsquartal  nur bis zu einem begrenzten Gesamthonorarvolumen vergütet (gemäß
KBV-Vorgaben Teil A Pkt. 9). 

Die  Höhe  der  Budgets  ergibt  sich  aus  dem  Produkt  des  für  die  Arztgruppe  vorgegebenen
Referenz-Fallwertes  und  der  Zahl  der  Behandlungsfälle  gemäß  §  21  Abs.  1  BMV-Ärzte  des
Abrechnungsquartals der Arztpraxis. 

...
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§ 9
Fachärztliches Vergütungsvolumen 

...

(3)  Von  dem  gemäß  Abs.  (1)  und  Abs.  (2)  zur  Verfügung  stehenden  Honorarvolumen  wird
entsprechend § 3 Abs. (4) ein Vergütungsvolumen versorgungsbereichsspezifisch für „Genetisches
Labor“  gebildet  und  steht  für  die  Vergütung  von  Leistungen  der  Humangenetik  (GOP 01841,
01842,  11230,  11233  bis  11236  sowie  32860  bis  32865,  32902,  32904,  32906,  32908,
32931,32932, 32937, 32945 und 32946 Abschnitt 11.4 und Abschnitt 19.4 EBM) zur Verfügung.

Aus dem Vergütungsvolumen werden die Leistungen der Humangenetik nach GOP 01841, 01842,
11230, 11233 bis 11236 sowie 32860 bis 32865, 32902, 32904, 32906, 32908, 32931, 32932,
32937, 32945 und 32946, Abschnitt 11.4 und Abschnitt 19.4 EBM mit dem regionalen Punktwert
vergütet. Sollte die Höhe des Vergütungsvolumens nicht ausreichen, erfolgt eine Quotierung. Die
Quotierung  des  regionalen  Punktwertes  darf  die  Höhe  der  durchschnittlichen  niedrigsten
Auszahlungsquote einer Fachgruppe innerhalb der fachärztlichen Fachgruppenkontingente nicht
unterschreiten.

Sollte das zur Verfügung stehende Vergütungsvolumen für  den  die GOP 01841, 01842, 11230,
11233 bis 11236 sowie 32860 bis 32865, 32902, 32904, 32906, 32908, 32931, 32932, 32937,
32945  und  32946, Abschnitt  11.4  und  Abschnitt  19.4  EBM  nicht  ausreichen,  ist  das  hierfür
notwendige Vergütungsvolumen aus den Rückstellungen gemäß Abs. (5) d) zu entnehmen. Die
Höhe  des  aus  den  Rückstellungen  zuzuführenden  Vergütungsvolumens  ist  auf  den  Betrag
begrenzt,  der  eine  Vergütung  der  Leistungen  in  Höhe  der  durchschnittlich  niedrigsten
Auszahlungsquote  einer  Fachgruppe  innerhalb  des  fachärztlichen  Fachgruppenkontingentes
garantiert.

Sofern im Abrechnungsquartal das Vergütungsvolumen unterschritten wird, ist die Differenz dem
fachärztlichen Vergütungsvolumen zuzuführen. 

…

Ausgefertigt am 09. November 2022

gez. Dr. med. Andreas Jordan
Vorsitzender der Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 


